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Belehrung aller Bediensteten der BBS III

über das

Verhalten bei Alarm,

z. B. Feueralarm oder andere Gefahrenlagen

Zu Beginn eines jeden Jahres sind alle Klassen eingehend über das Verhalten bei Alarm zu belehren, das entweder das Verbleiben im Gebäude bzw. das Verlassen des Gebäudes notwendig macht. Die Belehrung über das Verhalten erfolgt durch die Klassenleiter in den ersten beiden Wochen nach dem Ende der Sommerferien. Die durchgeführten Maßnahmen sind im Klassenbuch zu vermerken. Für die Block​klassen, die sich während dieses Zeitraumes nicht im Hause befinden, erfolgt die Belehrung jeweils in der ersten Blockwoche. 
Die spezifischen Belange von Menschen mit Behinderungen sind bei der Durchführung von Maßnahmen zu berücksichtigen. Nach Möglichkeit sollen im Vorfeld 
Paten/-innen gefunden werden, die ein besonderes Augenmerk auf die jeweilige Person haben.

1. Verhalten bei Räumung des Gebäudes, z. B. bei Feueralarm
Ertönt das Alarmsignal, sind alle Schüler/-innen, Lehrperson​en, Verwaltungsmit​arbeiter/-innen und sonstigen Bediensteten verpflichtet, die sich zur Zeit des Alarms im Hause aufhalten, die Gebäude so schnell wie möglich zu verlassen. Alle Schüler/‑innen verlassen ihre Unterrichtsräume und begeben sich klassen- oder kursweise bzw. in Lerngruppen auf ihren Fluchtwegen nach draußen. Die in den Klassen unterrich​tenden Lehrpersonen sind für Ordnung und Disziplin verantwortlich. Sie über​nehmen die organisatorische Durchführung der Klassenräumung über die Fluchtwege. In jedem Unterrichtsraum befindet sich (in der Nähe der Tür) ein Alarmplan, dem die Fluchtwege für den jeweiligen Raum zu entnehmen sind. Beim Verlassen des Unterrichtsraumes überzeugt sich die Lehrkraft, dass niemand zurückbleibt.


Der Alarm wird durch Sirenensignal bzw. durch die Handsirene in der Dependance ausgelöst.
Schulmappen und Garderoben verbleiben an ihren Aufbewahrungsplätzen. Der Aufzug darf nicht benutzt werden. Während des Alarms dürfen die Toiletten nicht benutzt werden.

Wird in einem Raum Feuer festgestellt, ist die Tür zu diesem Raum zu schließen und umgehend die Feuerwehr zu benachrichtigen.

…

Sind die Treppen nicht begehbar, sind die Schüler/-innen in ihren Räumen bei ge​schlossener Tür und - wenn notwendig - bei geöffnetem Fenster zurückzuhalten, bis die Feuerwehr eintrifft.

Bei Feueralarm sammeln sich die Schüler/-innen mit ihren Lehrern/-innen nach dem Verlassen des Schulgebäudes. Unter Aufsicht ihrer Lehrer/-innen warten sie klassenweise auf weitere Anweisungen der Schulleitung. Die Lehrer/-innen überzeugen sich, dass alle an diesem Tag als anwesend gemeldeten Schüler/-innen da sind, füllen die Notfalllisten aus und übergeben sie den Ordnern. 

Alle motorisierten Schüler/-innen sind eindringlich darauf hin​zuweisen, die Halteverbote auf den Zufahrtswegen zum Schulgebäude zu be​achten und das Parkhaus  zwischen Wallstraße und Judensand zu benutzen.

1. Verhalten bei Verbleiben im Gebäude, z. B. Amoklage
Alle Unterrichtsräume, in denen sich Schüler/-innen befinden, werden durch die Lehrkräfte von innen verschlossen und gegebenenfalls verbarrikadiert. Die Schüler/‑innen verbleiben in den Unterrichtsräumen und sollen den Fenstern und Türen fern bleiben und sich möglichst in der Ecke des Raums aufhalten, die am sichersten scheint; Handys sind bis auf eines auszuschalten. Alle Lehrpersonen, die sich ohne Schüler/-innen im Haus aufhalten und alle sonstigen Bediensteten verbarrikadieren sich ebenfalls.
Nach Beendigung der Gefahr durch die Polizei begeben sich die Schüler/-innen zusammen mit den Lehrkräften und alle sonst in den Gebäuden befindlichen Personen  geordnet an die Sammelstellen. Hier werden die weiteren Maßnahmen mit den Einsatzkräften und der Schule besprochen sowie die Vollzähligkeit der Schüler/-innen kontrolliert.

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 25. Januar 2011 (9211 – 05 522/30) wurde zugrunde gelegt. Bezug: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 30. Oktober 1991 (944 A - Tgb.Nr. 1835) GAmtsbl. S. 148; Amtsbl. 2010 S. 490
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